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Sachgebiet

Geschäftsleitung

Sachbearbeiter

Frau Laue

Beratung Behandlung Zuständigkeit

Stadtrat 24.02.2026 öffentlich Entscheidung

Betreff

Mittelschule Schongau, Stadt Schongau; Abgabe von nicht mehr benötigtem
Mobiliar; Beschluss

Sachverhalt:

Die Mittelschulsanierung soll bis zu den Osterferien 2026 fertig gestellt werden. Im Zeitraum vom
25.03. ab 13.00 Uhr bis einschließlich 31.03.2026 soll der Umzug der Mittelschule aus dem
Interimsbau zurück in die sanierten Mittelschulräume stattfinden.

Zum Großteil wurde die Mittelschule mit Einbauschränken und teilweise neuen - den aktuellen
ergonomischen und pädagogischen Anforderungen entsprechenden – Schulmöblierung
ausgestattet.

Nun gilt es die Möblierung, die derzeit im Interimsbau verwendet wird, entsprechend ihres
Zustands und einer möglichen Weiterverwendung zu kategorisieren, einzulagern,
weiterzuverwenden, zu veräußern oder zu entsorgen. Die Kategorisierung findet am 19.02.2026
statt. In diesem Zuge werden Möbel, die von der Stadt beschafft wurden und noch eingelagert sind
gesichtet und ebenfalls kategorisiert.

Die Möbel werden in folgende Kategorien eingeordnet:

- Weiterverwendung in der Mittelschule
- Weiterverwendung in anderen städtischen Einrichtungen (Kindergärten, Schule, OGTS)
- Weiterverwendung von anderen Einrichtungen (Vereine, Kindergärten, Schulen)
- Intakte Möbel, die unsererseits keine Verwendung mehr finden
- Defekte Möbel

Die Abnahme, der Rückbau und Abtransport des Miet- Interimsbaus erfolgt ab dem 02.04.2026.
Für den Umzug und die Reparaturarbeiten, die größtenteils durch die Hausmeister und den Bauhof
erfolgt, bleiben also nur 5 Tage. Aufgrund des begrenzten Zeitfensters, werden einige Möbel
eingelagert, wenn sie nicht vorab an andere Einrichtungen abgegeben werden können.

Im Vorfeld wird sämtliches Mobiliar, das bei uns keine Verwendung mehr findet, benachbarten
Gemeinden, sonstigen städtischen Einrichtungen und anderen Organisationen wie z.B. Vereinen,
Kindergärten und Schulen zum Kauf angeboten.

Möbel, die zwar noch intakt sind, aber weder weiterverwendet, noch eingelagert werden können
oder anderweitig verkauft werden können, müssen entsorgt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.
Die Lagerkapazitäten die zur Verfügung stehen, müssen für die noch verwendbaren Möbel genutzt
werden.
Die abzugebende Möblierung wurde vor mehr als 20 Jahren beschafft und entspricht nicht mehr
den heute geltenden Standards.

Die Verwaltung schlägt vor, diese Möbel im Zeitraum vom 27.03.2026 bis zum 01.04.2026 für die
Allgemeinheit zur unentgeltlichen Abholung bereit zu stellen. Vorab soll über die sozialen Medien
und die Presse darüber informiert werden.
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Die Möbel werden vor den Containern aufgestellt, so dass diese der Allgemeinheit zugänglich
gemacht werden. Sämtliche Möbel, die bis einschließlich 01.04.2026 nicht abgeholt wurden und
sämtliche Möbel, die defekt sind, werden am 02.04.2026 entsorgt.

Durch die kostenlose Abgabe sollen vermeidbare Kosten für den aufwendigen Transport zu einem
Zwischenlager, eventuelle Mietkosten für ein Zwischenlager, sowie eventuell später anfallende
Entsorgungskosten vermieden werden.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Schongau ist mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorgehensweise
einverstanden und beschließt, dass die nicht mehr benötigte Schulmöblierung und das nicht mehr
benötigte Inventar, das weder verkauft noch weiterwendet werden kann, unentgeltlich zur
Abholung bereitgestellt wird. Die darüber hinaus verbleibenden, nicht weiter verwertbaren
Restbestände werden kostenpflichtig entsorgt.


